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§ 16 FSG-GV Andere Leiden
 FSG-GV - Führerscheingesetz-Gesundheitsverordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2024

1. (1)Personen, an denen eine Organtransplantation vorgenommen wurde oder die ein Implantat erhalten haben,

darf, wenn sich dies auf die Fahrtüchtigkeit auswirken kann, eine Lenkberechtigung nur nach einer

befürwortenden Stellungnahme eines zuständigen Facharztes und gegebenenfalls ärztlicher

Kontrolluntersuchungen erteilt oder belassen werden.

2. (2)Personen, die an einer in den vorangehenden Bestimmungen nicht genannten Krankheit leiden, diese jedoch

eine funktionelle Untauglichkeit bedeuten oder zur Folge haben kann, so daß dadurch beim Lenken eines

Kraftfahrzeugs die Sicherheit im Straßenverkehr gefährdet wird, darf eine Lenkberechtigung weder erteilt noch

belassen werden.
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